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1. Art der baulichen Nutzung
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

Allgemeine Wohngebiete
(§ 4 BauNVO)

2. Maß der baulichen Nutzung
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Grundflächenzahl (GRZ)
(§ 19 BauNVO)GRZ 0,35

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß
(§ 20 BauNVO)

Höhe baulicher Anlagen in Meter als Höchstmaß
über einem Bezugspunkt, Firsthöhe z.B. FH 9,0 mFH 9,00 m

über
Bezugspunkt

WA

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Offene Bauweise
(§ 22 Abs. 2 BauNVO)

Nur Einzelhäuser zulässig

o

Baugrenze
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 Abs. 3 BauNVO)

E

6. Verkehrsflächen
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Öffentliche Straßenverkehrsfläche

I

Öffentliche Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung
Zweckbestimmung:

7. Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung
und Abwasserbeseitigung sowie Ablagerungen; Anlagen, Einrichtungen und
sonstige Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 BauGB)

Regenrückhaltebecken
(§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)

P

R

Pumpstation

Trafo

(z. B.)

(z. B.)

(z. B.)

Fußgängerbereich

FH 9,00 m

o /

GRZ 0,25

WA1

über Bezugspunkt

I

SD, WD, KWD DN > 15°
=

E

WA2

ED

FH 10,50 m

o /

GRZ 0,35
über Bezugspunkt

II

DN > 15°
=

E

F = mind. 500 m²

SD, WD,
KWD, PD

F = mind. 1.000 m²

KWD, PD

Zulässige Dachneigung der Hauptgebäude
(§ 9 Abs. 4  BauGB, i.V.m. § 86 LBO Schl.-H)

SD, WD
Zulässige Dachformen: Satteldach, Walmdach, Krüppelwalmdach und Pultdach
(§ 9 Abs. 4  BauGB, i.V.m. § 86 LBO Schl.-H)

DN >  15°=

13. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen
für Maßnahmen zum Schutz, Pflege und Entwicklung
von Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB)

 Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Natur und Landschaft; hier: Gehölzschutzstreifen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

15.Sonstige Planzeichen
 

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Flächen für Nebenanlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen, z.B. von Baugebieten, oder
Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebietes
(z.B. § 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 BauNVO)

9. Grünflächen
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Öffentliche Grünfläche

Zweckbestimmung:

Höhenbezugspunkt in Meter ü. NHN (Normalhöhennull), Höhensystem DHHN2016
(§§ 16 Abs. 2 + 3 und 18 BauNVO)
(Die Höhenbezugspunkte können sich nach vorliegender Straßenplanung noch ändern!)

17.20

V

Parkanlage

Verkehrsbegleitgrün

GFL

M

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und
sonstige Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a) BauGB)

St Stellplatzanlage

Knick anlegen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a) BauGB)

Baum anpflanzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a) BauGB)

Mindestgröße der Baugrundstücke (z. B. 500 m²)F = mind. 
  500 m²

(z. B.)

(z. B.)

Müllsammelplatz

GS

(GRZ) 

IV. NUTZUNGSSCHABLONE

einem Bezugspunkt
Grundflächenzahl  

baulichen Nutzung
Art der

Bauweise

Zulässige 
Dachneigung

Zahl der
Vollgeschosse

Firsthöhe in Meter über 

Zulässige 
Dachform

Mindestgrundstücksgröße

(GRZ) 

IV. NUTZUNGSSCHABLONE

einem Bezugspunkt

KWD, PD

Zulässige Dachneigung der Hauptgebäude
(§ 9 Abs. 4  BauGB, i.V.m. § 86 LBO Schl.-H)

SD, WD
Zulässige Dachformen: Satteldach, Walmdach, Krüppelwalmdach und Pultdach
(§ 9 Abs. 4  BauGB, i.V.m. § 86 LBO Schl.-H)

DN >  15°=

Anbauverbotszone
(§ 29 b StrWG)AVZ15

Fahrbahnkante K 82

Flurstücksbezeichnung

Flurstücksgrenze

III. DARSTELLUNGEN OHNE NORMCHARAKTER

Vorgeschlagene Flurstücksgrenze

1 Nummerierung der Grundstücke

Grundflächenzahl  

baulichen Nutzung
Art der

Bauweise

Zulässige 
Dachneigung

Zahl der
Vollgeschosse

Firsthöhe in Meter über 

Zulässige 
Dachform

Sichtdreieck nach Richtlinie RASt 06, Ziffer 6.3.9.3
(Gelb hinterlegte, schraffierte Bereiche sind von der Bebauung freizuhalten)

Erhaltung des Knickbestandes
(§ 30 Abs. 2 BNatSchG / § 21 Abs. 1 LNatSchG)

Höhenbezugspunkt in Meter ü. NHN (Normalhöhennull), Höhensystem DHHN2016
(§§ 16 Abs. 2 + 3 und 18 BauNVO)
(Die Höhenbezugspunkte können sich nach vorliegender Straßenplanung noch ändern!)

17.20

II. HINWEISE UND NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN

119

Graben vorhanden

Graben öffnen

Graben verrohren

Mindestgrundstücksgröße

Baum vorhanden

Mulde geplant

Mindestgröße der Baugrundstücke (z. B. 500 m²)F = mind. 
  500 m²

(z. B.)

(z. B.)

Knick außerhalb des Geltungsbereiches

ÜBERSICHTSKARTE 

Geltungsbereich
Bebauungsplan Nr. 11

ES GILT DIE PLANZEICHENVERORDNUNG 1990 - PlanzV 90  -  zuletzt geändert am 14. Juni 2021  -

ERLÄUTERUNGEN / RECHTSGRUNDLAGEPLANZEICHEN

ZEICHENERKLÄRUNG

Höhenbezugssystem: NHN

Kartengrundlage:
Lage- und Höhenplan
Vermessungsbüro Dipl.-Ing. Michael Schneider, März 2022
Gemeinde:
Gemarkung:
Flur:
Maßstab:

Klempau
Klempau-Dorf
4
1:1.000

er
ne

ut
er

 E
nt

w
ur

f: 
12

.0
7.

20
24

SATZUNG
DER

GEMEINDE KLEMPAU
KREIS HERZOGTUM-LAUENBURG
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Gemarkung Klempau-Dorf, Flur 4

PLANZEICHNUNG (TEIL A) - Fortsetzung Text - Teil B -

1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom 14.07.2022. Die
ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Aushang in der Zeit vom
................. bis zum ................. erfolgt.

2. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit wurde in der Zeit vom 05.09.2022 bis 19.09.2022 im
Rahmen einer öffentlichen Auslegung durchgeführt.

3. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein
können, wurden gem. § 4 Abs. 1 i. V. m. § 3 Abs. 1 BauGB am 10.08.2022 unterrichtet und zur
Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

4. Die Gemeindevertretung hat am 27.04.2023 den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 11 mit
Begründung gebilligt und zur Auslegung bestimmt.

5. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 11, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem
Text (Teil B), sowie die Begründung haben in der Zeit vom 22.05.2023 bis 20.06.2023 während
der Dienststunden nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung
wurde mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von allen
Interessierten schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben werden können, wurde in der Zeit
vom ................. bis zum ................. durch Aushang ortsüblich bekannt gemacht. Der Inhalt der
Bekanntmachung der Auslegung des Planentwurfes und die nach § 3 Abs. 2 BauGB
auszulegenden Unterlagen wurden unter www.berkenthin-amt.de ins Internet eingestellt.

6. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein
können, wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 19.05.2023 zur Abgabe einer
Stellungnahme aufgefordert und von der öffentlichen Auslegung benachrichtigt.

Berkenthin, den .....................
……………………..

                                          Bürgermeister

7. Es wird bescheinigt, dass alle im Liegenschaftskataster nachgewiesenen Flurstücksgrenzen und
–bezeichnungen sowie Gebäude, mit Stand vom ................., in den Planunterlagen enthalten
und maßstabsgerecht dargestellt sind.

Berkenthin, den ...................
…………………………………..

                                       ÖbVI

Siegel

Siegel

VERFAHRENSVERMERKE

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) sowie nach § 86 Landesbauordnung (LBO)
wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung Klempau vom ...................
folgende Satzung über den Bebauungsplan Nr. 11, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A)
und dem Text (Teil B), erlassen:

Siegel

8. Die Gemeindevertretung hat die Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange am 25.07.2024 geprüft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt.

9. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 11 wurde nach der öffentlichen Auslegung (Nr. 5)
geändert. Die Veröffentlichung des erneuten Entwurfs im Internet, bestehend aus der
Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), sowie die Begründung erfolgte in der Zeit vom
....................... bis ...................... . Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet lagen die
Unterlagen im o. g. Zeitraum in der Amtsverwaltung Berkenthin öffentlich aus. Die
Veröffentlichung wurde mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der
Veröffentlichungsfrist von allen Interessierten schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben
werden können, am ................. in den Lübecker Nachrichten ortsüblich bekannt gemacht. Der
Inhalt der Bekanntmachung der Veröffentlichung des Planentwurfes und die nach § 3 Abs. 2
BauGB veröffentlichen Unterlagen wurden unter www.berkenthin-amt.de ins Internet eingestellt.

10. Die Gemeindevertretung hat den Bebauungsplan Nr. 11, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und
dem Text (Teil B), am ...................  als Satzung beschlossen und die Begründung durch einfachen
Beschluss gebilligt.

Berkenthin, den .....................
……………………..
Bürgermeister

11. Die Satzung über den Bebauungsplan Nr. 11, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text
(Teil B), wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen.

Berkenthin, den .....................
……………………..
Bürgermeister

TEXT  (TEIL B)

- Fortsetzung Zeichenerklärung -- Fortsetzung Zeichenerklärung -

Siegel

12. Der Beschluss über den Bebauungsplan Nr. 11 durch die Gemeindevertretung Klempau sowie die
Internetadresse des Amtes und die Stelle, bei der der Plan mit Begründung auf Dauer während der
Sprechstunden von allen Interessierten eingesehen werden kann und die über den Inhalt Auskunft
erteilt, sind in der Zeit vom ........................ bis zum ........................ durch Aushang ortsüblich bekannt
gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit, eine Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung einschließlich der sich ergebenden Rechtsfolgen (§
215 Abs. 2 BauGB) sowie auf die Möglichkeit, Entschädigungsansprüche geltend zu machen und das
Erlöschen dieser Ansprüche (§ 44 BauGB) hingewiesen worden. Auf die Rechtswirkungen des § 4 Abs.
3 GO wurde ebenfalls hingewiesen. Die Satzung ist mithin am ........................ in Kraft getreten.

Berkenthin, den .....................
……………………..
Bürgermeister

- Fortsetzung Verfahrensvermerke -

Es gilt die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO -) in der Fassung ihrer Bekanntmachung vom
21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176), und die Verordnung

über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90)
 vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802)

- Fortsetzung Text - Teil B -

Siegel
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